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Praxismanagement – Krankfei-
ernde Mitarbeiter in der Zahnarzt-
praxis: Wie kann sich der Praxis-
chef wehren? 
 

08-2014 

 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Mainz hat sich 

in seinem Urteil vom 20.10.2016 (Az. 7 Sa 

171/16) mit der Frage befasst, inwieweit ein 

Zahnarzt bei einer Praxisschließung Ansprüche 

seiner Mitarbeiter bei einer Freistellung verrech-

nen kann. 

 

Für die Zahnarztpraxis sind engagierte Mitarbei-
ter ein wesentlicher Baustein für den Praxiser-

folg. Bei Erkrankung eines Mitarbeiters greifen 

Regeln wie die Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall oder die Pflicht des Arbeitnehmers, 

seine Arbeitsunfähigkeit (AU) und deren voraus-

sichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Im 

Praxisbetrieb kann es aber für erhebliche Un-

ruhe sorgen, wenn Mitarbeiter ihre AU-Beschei-

nigung nicht rechtzeitig vorlegen oder auffällig 
oft an Brückentagen und bei nicht gewährtem 

Urlaub erkranken. Wie kann der Praxisinhaber 

hier gegensteuern? 

 

Adäquate Reaktion durch 
Kenntnis der Rechte: 

Besonders gravierend wird es, wenn die Krank-

heit zuvor angekündigt oder mit ihr gedroht 

wurde. In derartigen Fällen muss der Praxisin-

haber seine Rechte kennen, um adäquat reagie-

ren zu können. Nachfolgend wird ein Überblick 

über die rechtliche Situation und wichtige 
Rechtsprechung in diesem Bereich gegeben. 

 

Anzeige der Arbeitsunfähigkeit bereits am 

ersten Tag 

 

Wird ein Praxismitarbeiter infolge einer Krank-

heit arbeitsunfähig, hat er dem Praxisinhaber 

die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtli-

che Dauer sofort mitzuteilen, also am ersten 
Tag der Erkrankung zu Arbeitsbeginn. Der Pra-

xisinhaber ist dabei berechtigt, sich die ärztliche 

Bescheinigung über das Bestehen der Arbeits-

unfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 

bereits am ersten Tag der Erkrankung vorlegen 

zu lassen (Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

(BAG) vom 14.11.2012, Az. 5 AZR 886/11, Ab-

ruf-Nr. 123445). 
 

Fristlose Kündigung bei wiederholten 

Verstößen 

 

Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts 

Köln vom 9. Februar 2009 (Az. 5 Sa 926/08, Ab-

ruf-Nr. 142334) kann eine außerordentliche 

Kündigung eines Arbeitsverhältnisses gerecht-
fertigt sein, wenn der Arbeitnehmer die Pflicht, 

eine Arbeitsunfähigkeit oder deren Verlänge-

rung anzuzeigen, hartnäckig trotz dreimaliger 

Abmahnung über längere Zeit fortgesetzt ver-

letzt hat. In der höchstrichterlichen Rechtspre-

chung sei anerkannt, dass die Verletzung der 

Anzeigepflicht bei Arbeitsunfähigkeit bei er-

schwerenden Umständen des Einzelfalls nach 
entsprechender Abmahnung nicht nur eine or-

dentliche, sondern eine fristlose Kündigung 

rechtfertigen könne. 
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PRAXISHINWEIS: 
Bei großen Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit 
des krankfeiernden Mitarbeiters kann der Pra-
xisinhaber verlangen, dass die Krankenkasse 
eine gutachtliche Stellungnahme des Medizini-
schen Dienstes (MDK) zur Überprüfung der Ar-
beitsunfähigkeit einholt. 
 

„Morgen bin ich krank": Wie 
reagiert der Praxischef? 

Manchmal kommt es vor, dass der Praxischef 

erfährt, dass ein Mitarbeiter seine Krankheit den 

Kollegen gegenüber angekündigt hat. Unabhän-
gig vom Vertrauensbruch und den Schwierigkei-

ten, kurzfristig einen Ersatz zu finden, sollten 

Sie als Praxisinhaber auch hier Ihre Recht ken-

nen - und den „krankfeiernden" Mitarbeiter 

nach seiner Rückkehr zum Gespräch bitten. Wie 

sieht nun die Rechtslage aus? In seinem Urteil 

vom 12.03.2009 beschäftigte sich das BAG mit 

der Frage, ob die Ankündigung einer Krankheit 
eine fristlose Kündigung rechtfertigen kann (Az. 

2 AZR 251/07, Abruf-Nr. 093717). 

 

Der Sachverhalt 

 

In dem Fall hatte ein Arbeitnehmer Urlaub für 

einen „Brückentag" beantragt, der ihm wegen 

dringender Jahresabschlussarbeiten nicht ge-
währt wurde. Noch am selben Tag ließ sich der 

Arbeitnehmer für einen kurzen Zeitraum krank-

schreiben. Nach Angaben des Arbeitgebers 

hatte der Arbeitnehmer die Erkrankung ange-

droht, als er den Urlaub versagt bekam. Darauf-

hin kündigte ihm der Arbeitgeber fristlos. Später 

machte der Arbeitnehmer geltend, er sei bereits 

bei der Urlaubsbeantragung krank gewesen.

Die Entscheidung 
 

Nach Auffassung des BAG ist die Ankündigung 

einer „zukünftigen" Erkrankung durch den Ar-

beitnehmer - für den Fall, dass der Arbeitgeber 

ihm zu Recht Urlaub nicht genehmigt - regelmä-

ßig und ohne Rücksicht auf eine später tatsäch-

lich auftretende Krankheit grundsätzlich geeig-

net, einen wichtigen Grund zur außerordentli-

chen Kündigung abzugeben. 
 

Weiteres Gerichtsurteil mit dem selben 

Ergebnis 

 

Auch das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz 

stellt in seinem Urteil vom 8.10.2013 (Az. 6 Sa 

188/13, Abruf-Nr. 140543) klar, dass ein wich-

tiger Grund für eine fristlose Kündigung vorlie-
gen kann, wenn der Arbeitnehmer unter Vor-

lage eines ärztlichen Attestes der Arbeit fern-

bleibt, obwohl es sich in Wahrheit nur um eine 

vorgetäuschte Krankheit handelt. 

 

HINWEIS: 
Falls der Praxisinhaber konkrete Anhaltspunkte 
hat, dass das Attest nicht der Wahrheit ent-
spricht, muss der Mitarbeiter darlegen, welche 
Krankheiten vorgelegen haben, welche gesund-
heitlichen Einschränkungen bestanden haben 
und welche Verhaltensmaßregeln der Arzt ge-
geben hat 
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Kündigung trotz Erkrankung 
möglich 

Bisweilen herrscht der Irrglaube, ein Mitarbeiter 

habe bei einer Erkrankung einen besonderen 
Kündigungsschutz. Dies ist regelmäßig nicht der 

Fall. Ein Praxismitarbeiter muss auch bei Krank-

heit oder Urlaub dafür sorgen, dass ihn Schrei-

ben des Praxischefs erreichen. Insoweit kann 

der Praxisinhaber auch einem erkrankten Mitar-

beiter kündigen. Bei Zweifeln an der Erkrankung 

des Mitarbeiters kann es ratsam sein, fristge-

mäß und ohne Begründung zu kündigen, um ei-

nen Rechtsstreit zu vermeiden. Dies empfiehlt 
sich vor allem, wenn es sich - wie meist - bei 

der Zahnarztpraxis um einen Kleinbetrieb han-

delt, der nicht dem Kündigungsschutzgesetz un-

terliegt. 
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